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Verordnung
zum Gesetz über die Verkehrsabgaben und den 
Vollzug des eidgenössischen 
Strassenverkehrsrechtes
(Strassenverkehrsverordnung)

Änderung vom 15. Oktober 2019

Betroffene SRL-Nummern:
Neu: –
Geändert: 777
Aufgehoben: 777a

Der Regierungsrat des Kantons Luzern,

auf Antrag des Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartementes,

beschliesst:

I.
Verordnung zum Gesetz über die Verkehrsabgaben und den Vollzug des eidgenössischen 
Strassenverkehrsrechtes (Strassenverkehrsverordnung) vom 9. Dezember 19861 (Stand 
1. März 2017) wird wie folgt geändert:

§  17 Abs. 1 (geändert), Abs. 2 (aufgehoben)
1 Die Dienststelle Verkehr und Infrastruktur ist auf Kantonsstrassen und Gemeindestras-
sen 1. Klasse sowie in deren Verknüpfungsbereich mit anderen Strassen für Verkehrsan-
ordnungen zuständig. Besondere Regelungen bleiben vorbehalten.
2 aufgehoben

§  18 Abs. 1 (geändert)
1 Die Gemeinden sind auf Gemeindestrassen 2. und 3. Klasse sowie öffentlichen Privat- 
und Güterstrassen für Verkehrsanordnungen zuständig.

1 SRL Nr. 777

http://srl.lu.ch/data/777/de


2 

§  23b Abs. 1 (geändert)

Stellungnahme (Überschrift geändert)
1 Vor dem Erlass von Verkehrsanordnungen über Fahrverbote, Mass- und Gewichtsbe-
schränkungen sowie Änderungen von Höchstgeschwindigkeiten holt die Gemeinde die 
Stellungnahme der Dienststelle Verkehr und Infrastruktur ein und stellt ihr die erforderli-
chen Unterlagen zu.

§  26c Abs. 1 (geändert)
1 Bei Kantonsstrassen führt die Dienststelle Verkehr und Infrastruktur, bei den übrigen 
Strassen die Gemeinde die Verkehrsanordnungen aus.

II.
Keine Fremdänderungen.

III.
Beschluss über die Zuständigkeit zum Erlass von Verkehrsanordnungen vom 
19. Juni 20092 (Stand 1. Januar 2013) wird aufgehoben.

IV.
Die Änderung tritt am 1. Januar 2020 in Kraft. Sie ist zu veröffentlichen.

Luzern, 15. Oktober 2019

Im Namen des Regierungsrates
Der Präsident: Paul Winiker
Der Staastschreiber: Lukas Gresch-Brunner
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